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122. Verordnung: Fettverordnung.
123. Verordnung: Durchführung der NS-Amnestie 1957.
124. Verordnung: Postgebührenordnung.

1 2 2 . Verordnung der Bundesministerien
für soziale Verwaltung, für Justiz, für Land-
und Forstwirtschaft und für Handel und
Wiederaufbau vom 21. Mai 1957, betreffend
bestimmte Fette tierischer Herkunft (Fett-

verordnung).

Auf Grund der §§ 6 und 7 des Lebensmittel-
gesetzes 1951, BGBl. Nr. 239, wird von den
Bundesministerien für soziale Verwaltung, für
Justiz, für Land- und Forstwirtschaft und für
Handel und Wiederaufbau und auf Grund des
§ 7 a des Lebensmittelgesetzes 1951 vom Bun-
desministerium für soziale Verwaltung im Ein-
vernehmen mit den Bundesministerien für
Justiz, für Land- und Forstwirtschaft und für
Handel und Wiederaufbau verordnet:

§ 1. Fette tierischer Herkunft dürfen selbst
nach Vornahme einer Raffination, gleichgültig,
ob diese im In- oder Ausland erfolgt ist, als
Lebensmittel (Speisefett) weder feilgehalten noch
verkauft werden, wenn sie von folgenden Aus-
gangsmaterialien stammen:

a) denaturierten Fetten (auch wenn die De-
naturierung — durch welches Verfahren
immer — rückgängig gemacht wurde);

b) aus dem Ausland eingeführten Fetten, die
anläßlich der Einfuhr nach der Z. T.-Nr. 77
oder 84 des geltenden Zolltarifes dekla-
riert worden sind, oder bei denen sonst
aus der Warenerklärung abgeleitet werden
kann, daß sie für den menschlichen Genuß
weder unmittelbar noch mittelbar bestimmt
sind;

c) Fetten, die derart verschmutzt oder so stark
zersetzt sind, daß sie auch in raffiniertem
Zustand bei Kenntnis des ursprünglichen
Zustandes als ekelerregend anzusehen
wären;

d) Fetten, die im Sinne der Verordnung der
Bundesministerien für Land- und Forstwirt-
schaft und für soziale Verwaltung im Ein-

vernehmen mit den beteiligten Bundes-
ministerien über die Vieh- und Fleisch-
beschau und den Verkehr mit Fleisch vom
6. September 1924, BGBl. Nr. 342, in der
Fassung der Verordnung vom 28. Februar
1925, BGBl. Nr. 92, als untauglich zu be-
finden sind.

§ 2. Fette im Sinne des § 1 dürfen wissentlich
zur Herstellung von Lebensmitteln nicht ver-
wendet werden.

§ 3. Betriebe, die sowohl für Speisefette ge-
eignete Ausgangsmaterialien als auch für andere
Zwecke bestimmte Fette verarbeiten, müssen die
Rohmaterialien in einer zur Vermeidung von
Verwechslungen ausreichenden Weise kennzeich-
nen und so gelagert halten, daß jede abträg-
liche Beeinflussung der für die Speisefetterzeu-
gung bestimmten Fettstoffe vermieden wird.

§ 4. Falls zur Verarbeitung zu Speisefetten
geeignete und andere Fettstoffe mit denselben
Maschinen verarbeitet werden, sind diese vor
der Erzeugung von Speisefett jeweils gründlich
und sorgfältig zu reinigen.

§ 5. (1) Unter Verwendung von Darmabputz-
fett oder Knochenfett des Schweines hergestelltes
Fett darf nicht unter der Bezeichnung „Schweine-
fett" („Schweineschmalz" oder „Schmalz") oder
einer anderen auf eine höhere Qualität hinwei-
senden Bezeichnung feilgehalten oder verkauft
werden.

(2) Schweinefett (Schweineschmalz oder
Schmalz), das zum Zwecke der Wiederherstel-
lung seiner Genußtauglichkeit raffiniert wurde,
darf nur unter der Bezeichnung „Kochschmalz"
feilgehalten oder verkauft werden.

§ 6. Die Bestimmungen dieser Verordnung
finden auf von Seetieren stammende Fette sowie
die Bestimmungen des § 1 lit. b auf tierischen
Talg keine Anwendung.

Proksch Tschadek Thoma Bock

6 70



772 37. Stück — Ausgegeben am 18. Juni 1957 — Nr. 123 und 124

1 2 3 . Verordnung der Bundesregierung vom
4. Juni 1957 zur Durchführung der NS-Am-

nestie 1957.

Auf Grund des § 4 der NS-Amnestie 1957,
BGBl. Nr. 82, wird verordnet:

§ 1. Für das Feststellungsverfahren gemäß Ar-
tikel I der NS-Amnestie 1957 und dessen In-
stanzenzug gelten die Bestimmungen der Ver-
ordnung der Bundesregierung vom 13. Novem-
ber 1953, BGBl. Nr. 178, zur Durchführung
des Bundesverfassungsgesetzes vom 17. Dezem-
ber 1951, BGBl. Nr. 159/1953, über die Be-
freiung der Spätheimkehrer von der Verzeich-
nungs- und Sühnepflicht, die Einstellung von
Strafverfahren und die Nachsicht von Strafen
gegen solche Personen.

§ 2. Soweit die im § 1 bezeichnete Verordnung
nicht unmittelbar anwendbar ist, gelten ihre
Bestimmungen sinngemäß; ihr § 10 ist nicht
anzuwenden.

Raab Pittermann Helmer Tschadek
Drimmel Proksch Kamitz Thoma Figl

1 2 4 . Verordnung des Bundesministeriums
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft vom
13. Juni 1957, womit die Postgebühren
ziffernmäßig festgesetzt werden (Postgebüh-

renordnung).

Auf Grund des § 26 des Postgesetzes, BGBl.
Nr. 58/1957, wird mit Zustimmung des Haupt-
ausschusses des Nationalrates (Beschluß vom
6. Juni 1957) verordnet:

I.

Die Postgebühren werden der Höhe nach wie
folgt festgesetzt:
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II.
Schlußbestimmung.

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1957 in
Kraft.

Waldbrunner
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